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 Studentische Angelegenheiten 

Merkblatt für Studienanfänger 

die folgenden Hinweise sollen Dir den Studienbeginn an der HSM erleichtern.

1. Anhand des Lageplanes auf der 2. Seite kannst Du Dich schnell orientieren, wo
sich Verwaltung und Fakultäten befinden.

2. Informiere Dich über Gremien und Einrichtungen der HSM, insbesondere:

- Senat und Konzil
- Rektorat (Haus K)
- Dekanat der Fakultät
- Prüfungsausschuß der Fakultät bzw. des Studienganges
- Praktikantenamt der Fakultät
- Hochschulbibliothek (Haus I)
- Studentische Angelegenheiten (Studierenden-Servicebüro, Zentrales Prüfungsamt, thoska-
  Büro (Haus A)
- Studienberatung (Haus A)
- International Office (Haus A)
- Gleichstellungs- und Familienbüro (Haus D)

3. Als Organ der Studierendenschaft vertritt der Studierendenrat Deine Interessen. Informier Dich
deshalb, wer im Studentenrat mitarbeitet. Das Geschäftszimmer des Studierendenrates
befindet sich im Haus C.

4. Das für Dich zuständige Amt für Ausbildungsförderung findest Du im Studentenwohnheim
(Haus S), Zimmer 2.103. Es ist telefonisch unter (03683) 469114 bzw. (03683) 469115
erreichbar.

5. Die Leitung des Studentenwohnheimes befindet sich im gleichen Haus, Zimmer 2.106.
Es ist telefonisch unter (03683) 469110 bzw.(03683) 6881801 erreichbar.

6. Informiere Dich möglichst frühzeitig über wichtige rechtliche Bestimmungen, insbesondere die
Prüfungsordnung! Gesetze können in der Hochschulbibliothek eingesehen werden.

7. Du bist verpflichtet, jeden Unfall (auch Wegeunfall), der im Zusammenhang mit Deinem
Studium steht und eine Behandlung durch einen Arzt zur Folge hat, zu melden. Deine
Ansprechpartnerin ist  Frau Dipl.-Ing. Heike Dörfel, Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit,
Tel.: (03683) 405618 bzw. mobil (0170) 4437435.

8. Ausländischen Studierenden empfehlen wir, sich nach der Immatrikulation persönlich im
International Office vorzustellen.

9. Für Studierende der Studiengänge Maschinenbau (außer BISS) und Wirtschafts-
ingenieurwesen Schwerpunkt Mascheinenbau:
Bei entsprechender Ausbildung bzw. beruflicher Tätigkeit kannst Du vom Vorpraktikum befreit
werden. Die Befreiung/Anerkennung erfolgt auf schriftlichen Antrag durch den
Prüfungsausschuß der Fakultät.
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Weitere Informationen entnimmst Du bitte dem Hochschulführer, der in der Bibliothek erworben 
werden kann. 

Die Mitglieder der Hochschule Schmalkalden wünschen Dir für Dein Studium viel Erfolg. 

10. Änderungen der e-Mail und Telefon kannst Du selbst im Studierendenportal nach 
erfolgter Immatrikulation vornehmen. Andere persönliche Veränderungen, z. B. 
Namensänderung, Adressänderung, Aufnahme eines Dienst-, Arbeits- oder 
Ausbildungsverhältnisses sind dem Studierenden-Servicebüro unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen.
Bei Verlust der thoska ist das thoska-Büro zu informieren.




